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I. Ausgangslage 

In der Schweiz und in Europa gilt für Lastwagen die 

Gewichtslimite von 40 t. Ihre Breite darf maximal 

2,55 m, die Höhe maximal 4,00 m und die Länge 

maximal 18,75 m betragen. 

Seit einigen Jahren werden Forderungen zur Locke-

rung dieser derzeit geltenden Limiten gestellt. Ins-

besondere wird dabei auf den in skandinavischen 

Ländern (z. B. Schweden) schon zulässigen Einsatz 

von Fahrzeugen mit 24 m Länge und 60 t Gewicht 

verwiesen. 

Die Idee: Aus drei Lastwagen mit je einem zulässi-

gen Gesamtgewicht von 40 t und einer Länge von 

16,50 m bzw. 18,75 m lassen sich zwei Lastwagen-

Kombinationen mit einem Gesamtgewicht von je 

60 t und einer Länge von 25,25 m – sogenannte 

Gigaliner (auch EuroCombis, Supertrucks, Mega-

trucks oder XXL-Fahrzeuge genannt) – bilden (Ab-

bildung 1). 

Der Bundesrat hat sich gegen die Einführung der 

Gigaliner in der Schweiz ausgesprochen. Die Inter-

pellation «Keine Gigaliner auf Schweizer Strassen» 

beantwortete er positiv. Auch diverse kantonale 

Interpellationen (Tessin, Bern, Luzern) wurden von 

den kantonalen Behörden im Sinne des Bundesra-

tes beantwortet. 

Derzeit werden in verschiedenen Bundesländern 

Deutschlands und in den Niederlanden Modell-/ 

Testversuche durchgeführt. In Frankreich sind sol-

che geplant. Die schwedische Regierung lässt zur-

zeit die Vorteile der Rückkehr zum europäischen 

Standard-Lastwagen hinsichtlich der Kosten, des 

Verschleisses von Strassen und der Sicherheit un-

tersuchen. 

Es scheint unwahrscheinlich, dass in der Schweiz 

demnächst Gigaliner zugelassen werden. Nichts-

destotrotz gilt es abzuklären, mit welchen Auswir-

kungen zu rechnen wäre. 

 

 

 

 

Abbildung 1 
Grössenvergleiche von Gigalinern 
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II. Unfallgeschehen mit Lastwagen 

Die Unfallfolgen der Unfallgegner bei Kollisionen 

mit Lastwagen/Sattelschleppern haben sich seit 

1992 (analog zum gesamten Unfallgeschehen) po-

sitiv entwickelt. In den Jahren 2004 bis 2008 wur-

den im Durchschnitt pro Jahr 39 Kollisionsgegner 

von Lastwagen getötet (rund 10 % aller getöteten 

Verkehrsteilnehmer) und 159 schwer verletzt. 

Unfälle mit Lastwagen sind relativ selten, gehen 

aber für die Kollisionsgegner mit überdurchschnitt-

lich schweren Verletzungsfolgen einher – vor allem 

bei den nicht-motorisierten Kollisionsgegnern. Bei 

den Fussgängern stirbt jeder 9. an den kollisions-

bedingten Verletzungen, bei den Radfahrern ist es 

jeder 13. Zum Vergleich: Bei Zusammenstössen mit 

einem Personenwagen ist die Wahrscheinlichkeit, 

an den Verletzungen zu sterben, bei den Fuss-

gängern 4-mal und bei den Radfahrern 9-mal ge-

ringer. 

Lastwageninsassen kommen primär bei Selbst-/ 

Schleuderunfällen, aber auch bei Auffahrunfällen 

zu Schaden, deren Kollisionsgegner hingegen 

schwergewichtig bei Abbiege-, Begegnungs- und 

Auffahrunfällen. 

Zahlen aus Deutschland zeigen, dass beispielsweise 

auf Autobahnen bei 37 % aller Getöteten ein Last-

wagen am Unfall beteiligt war und 7 % aller auf 

Autobahnen Getöteten allein auf Auffahrunfälle 

mit Lastwagen zurückzuführen sind. Abseits der 

Autobahnen sind in erster Linie Unfälle an Knoten 

(Kreuzungen und Einmündungen) und Überholun-

fälle (v. a. ausserorts) relevant. Innerorts sind der 

Fuss- und leichte Zweiradverkehr durch Lastwagen 

gefährdet. 

2005 wurde in der Schweiz die Gewichtslimite von 

28 t auf 40 t erhöht. Diese Massnahme wurde nie 

evaluiert. Auch die Abbildungen 2 und 3 lassen 

keine Erkenntnisse bezüglich Verkehrssicherheit zu. 

Abbildung 2 
Entwicklung der Anzahl der getöteten Unfallgegner bei Kollisi-
onen mit Lastwagen, 1992–2008 
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Abbildung 3 
Entwicklung der Anzahl der schwer verletzten Unfallgegner bei 
Kollisionen mit Lastwagen, 1992–2008 
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III. Mögliche Auswirkungen von Gigalinern 

1. Vorteile 

Die Zulassung von Gigalinern dürfte vorüberge-

hend einige Vorteile bringen: 

• weniger Fahrten 

• Energieeinsparung und geringere Umweltbelas-

tung 

• Erhöhung der Wirtschaftlichkeit (z. B. durch 

Personaleinsparung) 

• Verringerung von Staus und Schwerverkehr auf 

Autobahnen 

2. Nachteile 

2.1 Verkehrsmenge 

Bei einer Zulassung von Gigalinern ist mittel- bis 

langfristig eine Verlagerung von der Schiene auf 

die Strasse durchaus möglich. Infolgedessen würde 

sich das Verkehrsaufkommen von Lastwagen also 

nicht reduzieren, es sei denn, andere Lenkungs-

massnahmen kämen zum Tragen. 

Wie sich der Einsatz von Gigalinern auf die Feinver-

teilung der Güter auswirken würde, kann derzeit 

kaum abgeschätzt werden. 

2.2 Verkehrssicherheit 

Die künftige Verkehrssicherheit wird u. a. davon 

abhängen, wie sich die Zulassung von Gigalinern 

auf die Zusammensetzung der (Nutz-)Fahrzeug-

flotte auswirkt. Vor allem werden die Transportleis-

tungen sowie der Modal Split das Unfallgeschehen 

wesentlich beeinflussen. 

Es kann keine abschliessende Beurteilung zur Ver-

kehrssicherheit vorgenommen werden. Aber unab-

hängig davon gilt es Folgendes zu beachten: 

• Bei Kollisionen mit schwereren Lastenzügen 

(z. B. Gigalinern) ist mit erheblich gravierende-

ren Unfallfolgen zu rechnen (die kinetische 

Energie ist 50 % grösser als bei 40-Tonnern). 

• Längere Lastwagen können zudem Auswirkun-

gen auf Überholunfälle (höherer Zeitbedarf für 

den Überholvorgang) haben. 

• Die Unfallschwere bei Auffahrunfällen von 

Lastwagen (z. B. Aufprall auf stehende Kolon-

ne) wird sich erhöhen. 

• Durch den höheren Flächenbedarf (Schleppkur-

ve) der Gigaliner beim (Rechts-)Abbiegen sowie 

die grössere Fahrzeuglänge ist die Übersicht des 

Fahrers (Toter Winkel) eingeschränkt. 

• Die derzeitigen Schutzeinrichtungen (Leit-

schrankensysteme) sind nicht aufeinen Anprall 

mit längeren und/oder schwereren Fahrzeugen 

(als sie heute im Verkehr eingesetzt werden) 

ausgelegt. 

• Grössere Ladung kann bei einem Brandereignis 

zu einer Verlängerung und Intensivierung des 

Brandes führen (z. B. in Tunneln). 

• Kurzfristig könnte die Häufigkeit der Unfälle mit 

Lastwagen aufgrund der geringeren Anzahl 

Lastwagen zurückgehen. 

• Eine mögliche Verlagerung von der Schiene auf 

die Strasse könnte mittel- bis langfristig zu einer 

Zunahme der Unfälle mit Beteiligung von Last-

wagen führen. 

• Es ist abschliessend zu vermuten, dass die Zu-

lassung von Gigalinern keine grundlegend neu-

artigen Risiken generiert. 
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2.3 Infrastruktur 

Generell ist festzuhalten, dass die gesamte Normie-

rung im Strassenverkehrswesen (VSS-Normen, SIA-

Normen) nicht auf Fahrzeuge mit Abmessungen 

und Gewicht der Grössenordnung von Gigalinern 

ausgelegt ist. 

Eine Gewichtszulassung von 60-Tonnen-Lastwagen 

hätte in Bezug auf die Infrastruktur mehrere Aus-

wirkungen: 

Brücken müssten generell auf ihre Tragfähigkeit 

überprüft werden. Einige der (älteren) Brücken-

bauwerke dürften den Sicherheitsansprüchen für 

solche Tonnagen nicht genügen. Auf jeden Fall 

wäre ein deutlich erhöhter Substanzverzehr von 

Brücken zu erwarten. 

Tunnel müssten unbedingt in Bezug auf die Sicher-

heitsausstattung (z. B. wegen erhöhter Brandlast) 

überprüft werden. 

Hinsichtlich Strassenkörper kann keine abschlies-

sende Aussage gemacht werden. Wird bei Giga-

linern von tieferen Achslasten ausgegangen, sind 

zwar geringere Schädigungen durch Spurrinnen zu 

erwarten. Dennoch ist mit Substanzschäden im 

Unterbau und den damit verbundenen Reparatu-

ren/Unterhaltsarbeiten zu rechnen. Hinzu kommen 

grössere Querbeanspruchungen in Kurvenfahrten 

und vor allem bei Abbiegemanövern entsprechend 

rascher auftretende Schäden an Markierungen. 

Schliesslich gilt es zu berücksichtigen, dass die 

heutige Geometrie der fast gesamten Infrastruktur 

nicht auf Lastwagen dieser Länge ausgelegt ist 

(Kurvenverbreiterungen, Kreisel, Kreuzungen gene-

rell). Der Einsatz von Gigalinern abseits von Auto-

bahnen ist deshalb kaum möglich 
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IV. Fazit 

Der Einsatz von Gigalinern kann in Gegenden mit 

unzureichender Bahn-Infrastruktur für den gross-

räumigen Güterverkehr durchaus Sinn machen. Im 

kleinräumigen Zentraleuropa, das ohnehin über ein 

dichtes Eisenbahnnetz verfügt, würde dies vermut-

lich zu einer Veränderung des Modal-Splites füh-

ren. 

Die Zulassung von Gigalinern hat voraussichtlich – 

nebst infrastrukturellen Problemen - zusätzliche 

Verkehrssicherheitsrisiken zur Folge. Insbesondere 

ist eine Erhöhung der Unfallschwere bei Kollisionen 

mit leicht verletzlichen Verkehrsteilnehmern, bei 

Überholunfällen ausserorts und bei Auffahrkollisio-

nen auf Autobahnen zu vermuten. 

Zur Zeit ist aus Sicht der Verkehrssicherheit von 

einer Zulassung von Gigalinern abzuraten. 
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